
 
 

Asparn/Zaya, am 21. November 2025 

 
 

Gemeinderundschreiben 4/2025 
 
 

Stellenausschreibung 
 
 

Die Marktgemeinde Asparn an der Zaya schreibt den Posten einer  
 

Kinderbetreuerin bzw. eines Kinderbetreuers für die 
Tagesbetreuungseinrichtung 

 
aus. 

 
Beschäftigungsausmaß:  
Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit, zwischen 30 bis 40 Wochenstunden (je nach 
Bedarf) 
 
Dienstantritt: ab 9. Februar 2026 
 
Anforderungsprofil: 
 Körperliche, geistige und psychische Eignung 
 Unbescholtenheit 
 Verschwiegenheit 
 Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kleinkindern 
 Abgeschlossene Ausbildung die befähigt, die Bildungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsarbeit der Tagesbetreuerin zu unterstützen 
 Bereitschaft, innerhalb eines Jahres die laut NÖ Tagesbetreuungsvorordnung 

geforderte Grundausbildung zu absolvieren. 

 Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. EU BürgerIn 
 Bei männlichen Bewerbern – abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 
 Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
 
Die Tätigkeit der Kinderbetreuerin oder des Kinderbetreuers umfasst nicht nur die 
Unterstützung der Tagesbetreuerin bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit sondern 
auch die laufende Reinigung (Aufwaschen, Staub wischen, Rasen mähen,  
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Ausmähen, Schnee schaufeln, Glättebekämpfung u.a.). Bereitschaft zur Aushilfe 
auch in anderen Gemeindedienststellen, z. B. Kindergarten, Schule. 
Diese Aufzählung der Tätigkeiten ist nur beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 
 
Entlohnung: 
Laut NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025, Verwendungszweig „Elementar- und 
sozialpädagogischer Dienst“, Verwendungsgruppe P1. 
 
Bewerbungsunterlagen:  
Lebenslauf, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, 
Nachweise der schulischen Ausbildung und Praxisnachweise über bisherige 
Tätigkeiten  
Amtsärztliches Zeugnis und Strafregisterbescheinigung sind über Aufforderung 
nachzubringen. 
Dokumente in Kopie, keine Originale, vorlegen. 
Die schriftliche Bewerbung muss bis spätestens  
 

22. Dezember 2025 
 

bei der Marktgemeinde Asparn an der Zaya, Hauptplatz 1, 2151 Asparn an der Zaya, 
(gemeinde@asparn.at) einlangen. 
        
 

Der Bürgermeister 
       Manfred Meixner eh. 

 


